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Problemstellung 

 

"Erhebliche Integrationsdefizite" konstatierte die Kärntner Landesregierung beim Islamlehrer 

Mohamed A., und wies seinen Antrag auf Verleihung der Staatsbürgerschaft vor allem deshalb ab, 

weil sich dieser weigerte, Frauen zur Begrüßung die Hand zu geben. Sie berief sich dabei auf § 10 

Abs 1 Z 6 Staatsbürgerschaftsgesetz, wonach die Staatsbürgerschaft nur verliehen werden darf, 

wenn der Fremde "nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür bietet, dass er zur Republik 

Österreich bejahend eingestellt ist"; dies sei bei einer derartigen Missachtung der in Österreich 

üblichen Sitten und Gebräuche nicht der Fall. 1 

 

Ein anderer Staatsbürgerschaftswerber erhielt einen abweisenden Bescheid der Wiener 

Landesregierung, da er – als Reaktion auf die Kündigung seines Dienstverhältnisses durch die Stadt 

Wien – nahe dem Wiener Rathaus Flugzettel mit dem Aufruf zum Hungerstreik verteilte und sich 

ein „aufrührerisches Plakat“ umhängte. Damit brachte er jedoch nach Ansicht der entscheidenden 

Behörde eine negative Einstellung zum Gastland zum Ausdruck und die Voraussetzung des § 10 

Abs 1 Z 6 StbG liege nicht vor.2 

 

Was bedeutet Integration im Staatsbürgerschaftsrecht? Nach der (demonstrativen) Legaldefinition 

des § 11 StbG idgF zählt zu Integration „insbesondere die Orientierung des Fremden am 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Österreich sowie das Bekenntnis zu 

den Grundwerten eines europäischen demokratischen Staates und seiner Gesellschaft.“ Diese 

Bestimmung eröffnet einen beträchtlichen Interpretationsspielraum, was dazu beiträgt, dass bei den 

entscheidenden Behörden bei der Auslegung des Begriffs „Integration“ Unklarheit besteht. 

Dennoch ist dieser Begriff seit der Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 1993 in Österreich ein 

leitender Gesichtspunkt des StbG und seiner (seither mehrmals erfolgten) Novellen. Nicht nur der 

Integrationsbegriff, sondern auch das Verständnis und die rechtlichen Folgen der Staatsbürgerschaft 

selbst sind keinesfalls feststehend; es stellt sich daher die Frage, wie Integration im derzeitigen 

Staatsbürgerschaftsrecht verstanden werden muss, um als sachliches und zweckmäßiges 

Verleihungskriterium dienen zu können. 

 
                                                 
1  Der VfGH ging auf diese Frage nicht ein, hob den Bescheid der Kärntner Landesregierung jedoch mit einem 
Hinweis auf die Meinungsfreiheit, formell aber wegen Begründungsmängeln auf (VfSlg 17.982/2006). Letztlich sicher-
te der VwGH, der über den Fall aufgrund einer Säumnisbeschwerde zu entscheiden hatte, dem Islamlehrer die Verlei-
hung der Staatsbürgerschaft für den Fall seines Ausscheidens aus seinem bisherigen Staatenverband zu, da keine gegen 
die Einbürgerung sprechenden  öffentlichen Interessen hervorgekommen seien (15.03.2010, 2008/01/0552-27). 
2  VwGH 14.12.1994, 93/01/0852. 
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Aufbau und Fragestellungen  
 

 
Aus derzeitiger Sicht gliedert sich das Dissertationsvorhaben in folgende Abschnitte, über die sich 

der Bogen der Arbeit spannen soll:  

 

Nach einem Einleitungskapitel, das in die Problemstellung und den Aufbau einführt, sollen zunächst 

eingehend die Funktionen dargestellt werden, die die Staatsbürgerschaft heute in Österreich 

einerseits für Einzelne, andererseits für den Staat hat. Welche Rechte und Pflichten knüpfen derzeit 

an die österreichische Staatsbürgerschaft an? Spielen hier auch (wenn auch rechtlich schwer 

fassbare) Kategorien wie Identität und Wertvorstellungen eine Rolle? Wenn das österreichische 

Staatsbürgerschaftsgesetz vom Staatsbürgerschaftswerber ein Bekenntnis zu den „Grundwerten 

eines europäischen demokratischen Staates und seiner Gesellschaft“ verlangt, rückt auch schon die 

europäische Perspektive ins Blickfeld: Welchen Einfluss hat die zunehmende Bedeutung der 

Unionsbürgerschaft auf ein Rechtsinstitut, das so sehr auf nationalstaatliche Identität aufbaut?  

 

Anschließend soll sich die Arbeit ihrem eigentlichen Herzstück zuwenden, nämlich der 

Integration. Hierbei soll untersucht werden, welche Bedeutung „Integration“ im geltenden 

österreichischen Recht hat: Inwiefern kann der  in § 11 StbG definierte Rechtsbegriff als Maßstab 

für die bei einzelnen Verleihungstatbeständen vorgesehenen Ermessensentscheidungen sowie als 

Auslegungsmaßstab für unbestimmte Gesetzesbegriffe dienen? Dazu sollen zunächst der 

Gesetzestext selbst, Gesetzesmaterialien und Judikatur analysiert werden. Anschließend soll ein 

staatsbürgerschaftsrechtlicher Integrationsbegriff entwickelt werden, der den derzeitigen 

Funktionen des Staatsbürgerschaftsrechts gerecht wird. Wie kann Integration in Anbetracht der 

Wirkungen von und Anforderungen an die Staatsbürgerschaft jedenfalls nicht verstanden werden?  

 

Das letzte Kapitel soll eine grundrechtliche Bewertung der geltenden österreichischen Rechtslage 

bieten. Hierbei soll zunächst auf die Frage eingegangen werden, welche Grundrechte einen Maßstab 

für das Staatsbürgerschaftsrecht bilden können. Gerade bei einer kulturell bedingten Versagung der 

Staatsbürgerschaftsverleihung ist grundsätzlich an die klassischen Freiheitsrechte wie 

Meinungsäußerungs- und Religionsfreiheit zu denken; ob dann allerdings tatsächlich durch die 

Anwendung des Staatsbürgerschaftsrechts ein Eingriff in das Grundrecht vorliegt, ist nicht so klar 

und hängt auch vom Verständnis der Staatsbürgerschaft ab. Auch eine Anwendbarkeit des 
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Gleichheitssatzes muss zunächst begründet werden; erst dann ist es möglich, die Frage nach 

vergleichbaren Sachverhalten oder gar nach der Zulässigkeit einer „vergleichsfreien 

Gleichheitsprüfung“ zu stellen. Ergibt sich aus dem Gleichheitssatz ein allgemeines 

Sachlichkeitsgebot, das beinhaltet, dass die Rechtslage den selbst genannten Zielen und den 

Funktionen der Staatsbürgerschaft entsprechen muss und relativ widerspruchsfrei sein soll? Und 

werden nicht gerade durch die hochgehaltenen staatlichen Grundwerte dem Grenzen gesetzt, was 

der Staat von seinen potentiellen Bürgern an Grundwerten und anderen Kriterien verlangen darf? 

 

 

Vorläufige Grobgliederung 

 

1. Einleitung und Problemstellung 

2. Funktionen der Staatsbürgerschaft 

a. Relativität des Begriffs der Staatsbürgerschaft 

b. Herausforderung Unionsbürgerschaft 

c. Einzelne Funktionen der Staatsbürgerschaft 

3. Integration im Staatsbürgerschaftsrecht 

a. Integration als Ermessensdeterminante in § 11 StbG 

b. Integration in den Gesetzesmaterialien 

c. Integration in der Rechtsprechung 

d. Ein „funktioneller“ Integrationsbegriff 

4. Bewertung der geltenden Verleihungsvoraussetzungen aus dem Blickwinkel eines 

funktionellen Integrationsbegriffs 

5.  Grundrechtliche Bewertung 

a. Freiheitsrechte 

b. Gleichheitssatz 

6. Conclusio 
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